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Vorwort zur 2. Auflage 

Als die Wissenschaftliche Buchgesellschaft nach völligem Verkauf des 
Bestandes keine zweite Auflage dieses "Grundzüge"-Bandes mehr her-
ausbringen wollte, zeigte sich der Berliner Verlag Duncker & Humblot 
erfreulicherweise dazu bereit. Hierfür danke ich ganz besonders Herrn 
Prof. Dr. h.c. Norbert Simon. Eine große Hilfe war dabei die Förderung 
der Veröffentlichung durch die Robert-Bosch-Stiftung, der ich für diese 
Unterstützung herzlich danke. 

In der neuen, erweiterten Auflage mit etwas abgeändertem Titel wur-
den kleinere Korrekturen vorgenommen und Formulierungen aktualisiert. 
Zusätzlich habe ich die Verfassungsentwicklung für die Jahre von 1980 
bis 2002 fortgeschrieben, die Tabellen vervollständigt, die Zahl der 
Tabellen und Grafiken im Anhang verdoppelt und die Auswahlbibliogra-
phie ergänzt, erweitert und aktualisiert. So hat sich der Gesamtumfang 
des Buches um fast 20% vergrößert. 

2002 wurden zum ersten Mal die Wahl für die Präsidentschaft und die 
Nationalversammlung in kurzem Abstand (6 Wochen) abgehalten, um 
die sich als recht problematisch erweisenden Kohabitationen in Zukunft 
zu vermeiden. Es war deshalb sinnvoll, die Betrachtungen bis zu diesen 
Wahlen fortzuführen, da sie einen wichtigen Einschnitt in der französi-
schen Verfassungsgeschichte markieren und offensichtlich die Epoche 
der Kohabitation beendet haben. 

Am Schluß bleibt es mir, meiner Schülerin Annette Reese und meinem 
Schüler Carsten Schneider für die Hilfe beim Einscannen, Schreiben, 
Formatieren und Ergänzen der Texte und Frau Reese für die Anfertigung 
der neuen Grafiken und der Ergänzung des Registers zu danken, ferner 
dem Verlag für die gute Zusammenarbeit. 

Mainz, im Juli 2002 Peter C. Hartmann 



Vorwort zur 1. Auflage 

Die Verfassungsentwicklung Frankreichs im Zeitraum von 530 Jahren 
auf engstem Raum zu skizzieren, wie dies die Reihe ,Grundzüge' vor-
sieht, ist ein schwieriges und gewagtes Unterfangen, dessen Bewältigung 
nur durch rigorose Konzentrierung des irrunensen Stoffes möglich war. 
Dies hat zur Folge, daß z. B. interessante Forschungskontroversen nicht 
berücksichtigt werden konnten und auch die sich anbietende Integrierung 
des sozialen Bereiches in die Verfassungs- und Institutionsgeschichte un-
terlassen werden mußte. Das Bändchen soll dem Leser ein möglichst 
knappes, klares und verständliches - überblickartiges - Bild der histo-
rischen Verfassungsentwicklung bieten, weshalb hier im wesentlichen 
eine Synthese der bisherigen Forschung versucht wird. Dabei verdanke 
ich besonders viel den Werken von Chantebout, Chapsal, Chevallier, 
Doucet, Durand, Duverger, Godechot, Goguel, Goubert, Holtzmann, 
Ludwig, Malafosse, Marion, Mousnier, Ponteil, Remond, Sur und Zürn. 

Es bleibt mir, den Herren Dr. Rolf Reichardt (Mainz) und Jacques 
Ziller (Paris) ganz herzlich für ihre Anregungen und Hilfe zu danken; sie 
haben sich der Mühe unterzogen, jeweils einen Teil des Manuskriptes 
kritisch durchzusehen. Ferner gilt mein Dank dem Lektorat der Wissen-
schaftlichen Buchgesellschaft für seine freundliche Betreuung. 

Passau, im Herbst 1984 Peter C. Hartmann 
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